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1. Die Mitaufnahme von Eltern / Bezugspersonen erfolgt mindestens bei 25% aller stationären 
Patienten.  

2. In der patientennahen Pflege werden jederzeit Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräf-
te eingesetzt.  

3.  Die Erklärung zur Chirurgie am Kind ist verpflichtend und Bestandteil der Checkliste.   

Die Erklärung zur Kinderklinik PLUS ist optional. Sie ist als Anlage zur Checkliste im Down-
loadbereich mit eingestellt. 

4.  Verpflichtend sind schriftliche Vereinbarungen mit externen Kooperationspartnern für min-
destens folgende stationäre Leistungsbereiche: Kinderchirurgie, Neonatologie (PNZ Level 
1/2), Kinder-Hämatologie und -Onkologie sowie bei niedergelassenen Kooperationspart-
nern für HNO und Augenheilkunde.  

Muster können über das Bestellformular auf der Homepage oder auch in der GKinD-
Geschäftsstelle abgerufen werden.  

5.  Eltern- und Einweiserbefragungen finden regelmäßig statt.  

6.  Ein Risk-Management sollte für die eigene Abteilung sichergestellt sein.   

In dieser 4. Bewertungsrunde bilden wir erstmalig das individuelle Leistungsspektrum der Kinder-
kliniken und Kinderabteilungen auch mit Teilweiterbildungsbefugnissen ab. Die Internetseite Aus-
gezeichnet. FÜR KINDER wird entsprechend klinikbezogen ergänzt, wenn die Einrichtung in einem 
der Leistungsbereiche zur Weiterbildung befugt ist und uns dies nachweist. 

Näheres zu den Mindestkriterien für die Bewertung sind im Downloadbereich als „Zugrundeliegen-
de Unterlagen“ eingestellt:  

 Strukturpapier - Vereinbarung „Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen” vom 28.02.2007 

 EACH-Charta mit Erläuterungen  

 Gemeinsame Erklärung zu Kriterien für die Mitaufnahme vom 21.02.2005 

 Vereinbarung der SV-Partner (Vereinbarung von Zuschlägen für die Aufnahme von Begleit-
personen nach § 17 b Abs. 1 Satz 4 KHG) vom 16.09.2004  


